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 Veröffentlicht am 30.08.1989

Norm

ABGB §1162 IAa

GewO §82

Rechtssatz

Auch wenn die Vorschriften der Gewerbeordnung auf das Arbeitsverhältnis einer Küchengehil5n in einem P7egeheim

im Hinblick auf die mangelnde Gewinnabsicht des Betreibers nicht unmittelbar anwendbar sind, ist ihre analoge

Anwendung zur Konkretisierung der Generalklausel des § 1162 ABGB geboten. (§ 48 ASGG).
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